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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

22.03.1983 

Geschäftszahl 

81/14/0089 

Rechtssatz 

Da der Wert der Beteiligung an einer Agrargemeinschaft im Einheitswert seinen Niederschlag findet, werden 
auch Ausschüttungsbeträge aus Agrargemeinschaften bei der Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen 
berücksichtigt und können nicht mehr gesondert zur Einkommensteuer erfaßt werden. 

Beachte 

Besprechung in: 

FJ 1983/12, S 199; 


